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Stadt Lage 
 
35 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Lage – Vergnügungssteuersatzung – vom 
27.01.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gelten-
den Fassung und der §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage 
in seiner Sitzung am 27.01.2015 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in 
der Stadt Lage – Vergnügungssteuersatzung – vom 
03.04.2009 in der Fassung der 1. Änderung vom 
12.12.2013 wird wie folgt geändert: 
 
§ 7 Abs. 5 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 
6 a) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  
 
17 v. H. des Einspielergebnisses, 

 
bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit       35,00 €. 

 
§ 7 Abs. 5 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
 

2. in Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 
6 b) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 
  
17 v. H. des Einspielergebnisses, 

 
bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit       25,00 €, 
bei Tischfußballspielen                         12,50 €. 

 
§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.02.2015 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Lage – Vergnügungssteuersatzung – vom 27.01.2015 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der 2. Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuer in der Stadt Lage – Vergnügungssteu-
ersatzung – vom 27.01.2015 ist auf der Internetseite der 
Stadt Lage www.lage.de/Aktuelles/Bekanntmachungen 
einsehbar. 
 
Lage, den 27.01.2015 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 
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Landesverband Lippe 
 
36 Die 3. Sitzung des Hauptausschusses in der 

16. Wahlperiode des Landesverbandes Lippe 
 
Die 3. Sitzung des Hauptausschusses in der 16. Wahlperi-
ode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 04.02.2015, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: 
 
 

Landesverband Lippe, Schloss Brake, 
Schlossstr. 18, 32657 Lemgo, Sit-
zungssaal 
 
 

 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte  
 

A.  Öffentlicher Teil 
 
 1.   Niederschrift über die 2. Sitzung des Hauptaus-

schusses - öffentlicher Teil - in der 16. Wahlperiode 
der Verbandsversammlung am 26.11.2014 

  
 2.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  

B. Nichtöffentlicher Teil 
 

 4.   Niederschrift über die 2. Sitzung des Hauptaus-
schusses - nichtöffentlicher Teil - in der 16. Wahl-
periode der Verbandsversammlung am 26.11.2014 

  
 5.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 6.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 7.   Grundstücksangelegenheiten 
  
 8.   Personalangelegenheit 
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